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RS OGH 1966/3/31 1Ob82/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1966

Norm

ABGB §266

ABGB §267

EntmO §3

JN §1 DVc2

Rechtssatz

Für ein gegen einen früheren Kurator gerichtetes Begehren auf Ersatz des Schadens, den er durch Erschleichung einer

ihm nicht gebührenden Belohnung im Pflegschaftsverfahren angerichtet haben soll, ist der Rechtsweg zulässig.
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